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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Konstanz vom 20. Dezember 2017 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche
Kosten sind nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Zwischen den Beteiligten steht die GewÃ¤hrung hÃ¶herer Leistungen der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter BerÃ¼cksichtigung eines
Mehrbedarfs wegen kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung fÃ¼r die Zeit vom 1. Juni 2014
bis 31. Mai 2015 im Streit.

Die in 1968 geborene KlÃ¤gerin ist voll erwerbsgemindert und bezieht seit Juni 2011
von dem Beklagten Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem ZwÃ¶lften B. SozialgesetzB. (SGB XII). Mit Bescheid
vom 12. Mai 2014 in der Fassung der Ã�nderungsbescheide vom 9. Oktober 2014,
vom 4. Dezember 2014 und vom 17. Dezember 2014 bewilligte ihr der Beklagte
Leistungen nach dem SGB XII fÃ¼r die Zeit vom 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015.

Am 11. Februar 2015 beantragte die KlÃ¤gerin bei dem Beklagten unter Vorlage
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eines Attestes des Arztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. von S. die GewÃ¤hrung eines
ernÃ¤hrungsbedingten Mehrbedarfs. Zur BegrÃ¼ndung gab sie an, sie leide unter
einer Fibromyalgie, weshalb sie einer besonderen ErnÃ¤hrung bedÃ¼rfe. Sie
mÃ¼sse aufgrund der Erkrankung Histamin bildende und Histamin enthaltende
Nahrung ebenso wie Lactose, Produkte aus Weizen, Hefe, Zucker, tierische EiweiÃ�e
und citronensÃ¤urehaltige Produkte vermeiden. Auf diese Stoffe reagiere sie mit
einer Verschlechterung der Erkrankung und Schmerzattacken in den Organen,
Muskeln, Knochen und Augen. Dazu kÃ¤men Atemwegsprobleme,
Nackenverspannungen und BewegungseinschrÃ¤nkungen. Um weiteren
gesundheitlichen Schaden von ihr abzuwenden, bitte sie daher um ErhÃ¶hung ihres
Regelsatzes um 20 %.

Der Beklagte holte daraufhin eine Stellungnahme des Gesundheitsamtes ein,
welches mitteilte, dass es sich bei der Fibromyalgie um eine Erkrankung handele,
die nach dem allgemein anerkannten Stand der Humanmedizin keiner spezifischen
DiÃ¤tform sondern einer sog. Vollkost bedÃ¼rfe. Ein Mehrbedarf sei daher zu
verneinen.

Mit Bescheid vom 27. MÃ¤rz 2015 lehnte der Beklagte den Antrag auf
ernÃ¤hrungsbedingten Mehrbedarf unter Bezug auf die Stellungnahme des
Gesundheitsamtes ab.

Hiergegen wandte sich die KlÃ¤gerin mit ihrem der E-Mail vom 13. April 2015
angehÃ¤ngten Widerspruchsschreiben, welches der Beklagte ausgedruckt hat. Das
Original des Schreibens mit ihrer handschriftlichen Unterschrift hatte die KlÃ¤gerin
zuvor eingescannt. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte sie an, dass sie neben der
Fibromyalgie bereits seit drei Jahren auch unter einer Fructoseintoleranz leide und
allein 39 Euro monatlich fÃ¼r die notwendigen Oligosaccharide aufbringen
mÃ¼sse, damit sie GemÃ¼se, Getreide und FrÃ¼chte schmerzfrei verdauen
kÃ¶nne. Nehme sie diese nicht ein, verÃ¤ndere sich die Darmschleimhaut mit
Folgen fÃ¼r das Immunsystem. Sie legte zudem Befundberichte des Internisten Dr.
K. vom 18. Mai 2015, des Facharztes fÃ¼r Pathologie Dr. K. vom 19. Mai 2015 und
vom 20. Mai 2015 sowie des Facharztes fÃ¼r Pathologie Dr. O. vom 20. Mai 2015
vor. DarÃ¼ber hinaus legte sie das Attest der Ã�rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin von L.
vor, wonach bei ihr eine Fructoseintoleranz, eine Gastritis sowie ein akuter
Reizdarm bestehe und eine fructosefreie Kost erforderlich sei.

Der Beklagte lieÃ� die medizinischen Unterlagen durch das Gesundheitsamt
auswerten. Entsprechend der Stellungnahme der FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin
Dr. M. vom 25. August 2015 lehnte er mit Widerspruchsbescheid vom 28. Oktober
2015 den Widerspruch gegen den Bescheid vom 27. MÃ¤rz 2015 ab und fÃ¼hrte
zur BegrÃ¼ndung an, nach den aktuell geltenden wissenschaftlichen Empfehlungen
werde weder bei der Fibromyalgie, der Gastritis oder bei einem akuten Reizdarm die
Empfehlung eines Mehrbedarfs ausgesprochen. FÃ¼r die Fructoseintoleranz werde
eine fructosearme Vollkost unter Vermeidung von Obst, welches im VerhÃ¤ltnis
mehr Fructose als Glucose enthalte, empfohlen. Ein Mehrbedarf lasse sich hieraus
nicht ableiten.
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Am 13. November 2015 hat die KlÃ¤gerin hiergegen Klage bei dem Sozialgericht
Konstanz (SG) erhoben. Sie leide unter multiplen Erkrankungen, die die
GewÃ¤hrung eines Mehrbedarfs begrÃ¼ndeten. Soweit sich der Beklagte allein auf
die Empfehlung des Deutschen Vereins zur GewÃ¤hrung einer Krankenkostzulage
stÃ¼tze, sei dies rechtlich unzulÃ¤ssig, da es sich hierbei lediglich um eine
Orientierungshilfe handele, der keinerlei RechtsnormqualitÃ¤t zukomme. Die
KlÃ¤gerin benÃ¶tige neben der besonderen ErnÃ¤hrung eine Vielzahl von
NahrungsmittelergÃ¤nzungen sowie biologisch hergestellte glutenfreie bzw.
glutenarme Nahrungsmittel ohne Fructose und zudem erkrankungsgerechte
Kosmetika und Waschmittel.

Das SG hat zur weiteren AufklÃ¤rung des medizinischen Sachverhalts Beweis
erhoben durch schriftliche Befragung der behandelnden Ã�rzte der KlÃ¤gerin als
sachverstÃ¤ndige Zeugen. Auf die sachverstÃ¤ndige Zeugenauskunft des
Facharztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. von S. vom 12. Mai 2016 (Bl. 57 ff. der SG-
Akte), des Internisten Dr. K. vom 16. Mai 2016 (Bl. 73 ff. der SG-Akte), der Ã�rztin
fÃ¼r Allgemeinmedizin von L. vom 19. Mai 2016 (Bl. 77 ff. der SG-Akte), des Arztes
fÃ¼r Allgemeinmedizin B. vom 12. Juni 2016 (Bl. 91 ff. der SG-Akte), der Ã�rztin
fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. R. vom 23. Juni 2016 (Bl. 101 der SG-Akte) sowie des
Facharztes fÃ¼r Allgemeinmedizin Dr. R. vom 2. Juli 2016 (Bl. 102 ff. der SG-Akte)
wird Bezug genommen.

Mit Gerichtsbescheid vom 20. Dezember 2017 hat das SG die Klage abgewiesen.
Nach der erfolgten Beweiserhebung sei das Gericht davon Ã¼berzeugt, dass die
KlÃ¤gerin keiner von einer Vollkost abweichenden ErnÃ¤hrung bedÃ¼rfe. Es sei
bereits nicht vorgetragen und belegt, dass sich die KlÃ¤gerin mit anderen
Lebensmitteln ernÃ¤hre als solchen, die in einer normalen Vollkost enthalten seien.
Aus der Fibromyalgie und der multiplen ChemikalienunvertrÃ¤glichkeit ergebe sich
schon kein besonderes ErnÃ¤hrungserfordernis. Weitere UnvertrÃ¤glichkeiten als
die Fructosemalabsorption seien bei der KlÃ¤gerin nicht sicher festgestellt worden,
die HistaminunvertrÃ¤glichkeit lasse sich nicht nachweisen. Es sei daher zwar eine
fructosearme Vollkost einzuhalten, dies rechtfertige jedoch nicht die GewÃ¤hrung
eines Mehrbedarfs. DarÃ¼ber hinaus bestehe auch kein Anspruch auf die
Ã�bernahme von Kosten fÃ¼r NahrungsergÃ¤nzungsmittel.

Gegen den ihr am 22. Dezember 2017 zugestellten Gerichtsbescheid hat die
KlÃ¤gerin am 20. Januar 2018 Berufung zum Landessozialgericht (LSG) Baden-
WÃ¼rttemberg erhoben. Die Entscheidung des SG begegne durchgreifenden
rechtlichen Bedenken. Soweit es meine, die KlÃ¤gerin habe die ErnÃ¤hrung mit
anderen als in der Vollkost enthaltenen Lebensmitteln durch Vorlage von
Kassenzetteln nachweisen mÃ¼ssen, Ã¼berspanne es die Anforderungen an die
Darlegungslast. Das SG gehe zudem fÃ¤lschlich davon aus, dass bei der KlÃ¤gerin
weder eine Histaminintoleranz noch eine Lactoseintoleranz vorliege, das Gegenteil
sei jedoch der Fall, was sich aus den AusfÃ¼hrungen des Dr. K. vom 16. Mai 2016
sowie des Arztes B. vom 12. Juni 2016 ergebe. DarÃ¼ber hinaus leide die KlÃ¤gerin
auch an einer GlutenunvertrÃ¤glichkeit, was bereits erstinstanzlich dargelegt und
unter Beweis gestellt worden sei, ohne dass das SG diesem Beweisantrag
entsprochen und weiter ermittelt habe. Das SG fÃ¼hre weiter unzutreffend aus,
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dass es wegen der unstreitig diagnostizierten Fructoseintoleranz im Lichte der
Ã¤rztlichen Stellungnahmen keiner abweichenden ErnÃ¤hrung bedÃ¼rfe. Dies
entspreche jedoch weder den AusfÃ¼hrungen des Dr. R. vom 23. Juni 2016, der
festgestellt habe, dass die KlÃ¤gerin deswegen NahrungsergÃ¤nzungsmittel
einnehmen mÃ¼sse, noch den AusfÃ¼hrungen des Dr. R. vom 2. Juli 2016, der die
Notwendigkeit einer "angepassten ErnÃ¤hrung" darstelle. Der Feststellung der
Ã�rztin von L. vom 19. Mai 2016, wonach die KlÃ¤gerin an einem Reizdarm leide,
habe das SG keine Beachtung geschenkt, obgleich auch diese Erkrankung einer
kostenaufwÃ¤ndigen ErnÃ¤hrung bedÃ¼rfe. BezÃ¼glich der erforderlichen
NahrungsergÃ¤nzungsmittel habe die KlÃ¤gerin â�� anders als vom SG dargestellt
â�� ausgefÃ¼hrt, welche Mittel sie einnehmen mÃ¼sse und welche Kosten
hierfÃ¼r anfielen. Hinsichtlich der Fructoseintoleranz ergebe sich dies zudem aus
der Stellungnahme des Dr. R. vom 23. Juni 2016. Die im Rahmen des
erstinstanzlichen Verfahrens eingeholten Ã¤rztlichen AuskÃ¼nfte seien Ã¤uÃ�erst
divergent. Das SG picke sich aus diesen Feststellungen dasjenige heraus, was es
fÃ¼r seine Klageabweisung benÃ¶tige. Im Lichte der Divergenz hÃ¤tte es jedoch
ein ernÃ¤hrungswissenschaftliches SachverstÃ¤ndigengutachten einholen
mÃ¼ssen. Jedenfalls habe sich das SG nicht vorrangig auf die AusfÃ¼hrungen des
Dr. von S. stÃ¼tzen dÃ¼rfen, nachdem diese tendenziÃ¶s seien. Es sei ihm auch
verwehrt gewesen, durch Gerichtsbescheid zu entscheiden. Vor diesem Hintergrund
werde die gegenstÃ¤ndliche Entscheidung des SG jedenfalls aufzuheben und die
Sache dorthin zurÃ¼ckzuverweisen sein.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgericht Konstanz vom 20. Dezember 2017
aufzuheben und den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 27. MÃ¤rz
2015 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 28. Oktober 2015 zu
verurteilen, der KlÃ¤gerin unter AbÃ¤nderung der Bescheide vom 12. Mai 2014 in
der Fassung des Ã�nderungsbescheides vom 9. Oktober 2014 in der Fassung des
Ã�nderungsbescheides vom 4. Dezember 2014 in der Fassung des
Ã�nderungsbescheides vom 17. Dezember 2014 fÃ¼r die Zeit vom 1. Juni 2014 bis
31. Mai 2015 hÃ¶here Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem SGB XII unter BerÃ¼cksichtigung des Mehrbedarfes
wegen kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung und des abweichenden individuellen
Bedarfs in HÃ¶he von 20 % des jeweils geltenden Regelsatzes zu gewÃ¤hren

Der Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Das SG habe insgesamt sechs die KlÃ¤gerin behandelnde Ã�rzte als
sachverstÃ¤ndige Zeugen schriftlich vernommen und die ZeugenauskÃ¼nfte in
seiner Entscheidung umfassend gewÃ¼rdigt. Aus den Stellungnahmen ergebe sich
nicht, dass die KlÃ¤gerin sich anders ernÃ¤hren mÃ¼sse, als dies nach den
Mehrbedarfsempfehlungen bei Fructosemalabsorption im Normalfall Ã¼blich sei.
Weitere UnvertrÃ¤glichkeiten seien nicht sicher festgestellt worden. Vor diesem
Hintergrund sei die Forderung nach Einholung weiterer medizinischer oder
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ernÃ¤hrungswissenschaftlicher SachverstÃ¤ndigengutachten nicht nachvollziehbar.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 9. Juli 2020 hat die KlÃ¤gerin angegeben, sie
leide unter einer Stoffwechselerkrankung (HÃ¤matopyrrollaktamurie (HPU)), die es
erforderlich mache, dass sie NahrungsergÃ¤nzungsmittel einnehme.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Verwaltungsakte des Beklagten, die Klageakte des SG und die Berufungsakte des
Senats Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg.

1. Die Berufung der KlÃ¤gerin ist unter Beachtung der Form- und Fristvorschriften
des Â§ 151 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht eingelegt
worden und insbesondere statthaft (Â§ 143 SGG), weil die KlÃ¤gerin Geldleistungen
in HÃ¶he von 20 % des jeweiligen Regelbedarfs fÃ¼r die Zeit vom 1. Juni 2014 bis
31. Mai 2015 begehrt und damit die nach Â§ 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG
erforderliche Berufungssumme von mehr als 750 Euro erreicht wird.

2. Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Das SG hat die Klage zu Recht
abgewiesen.

Gegenstand des Verfahrens ist der Bescheid vom 27. MÃ¤rz 2015 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 28. Oktober 2015 (vgl. Â§ 95 SGG), mit welchem der
Beklagte die AbÃ¤nderung des Bescheides vom 12. Mai 2014 in der Fassung der
Ã�nderungsbescheide vom 9. Oktober 2014, vom 4. Dezember 2014 sowie vom 17.
Dezember 2014 und die GewÃ¤hrung eines ernÃ¤hrungsbedingten Mehrbedarfs
fÃ¼r die Zeit vom 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015 abgelehnt hat. Die KlÃ¤gerin hat
dabei den Streitgegenstand mit ihrem Antrag (Â§ 123 SGG) zulÃ¤ssigerweise auf die
Frage begrenzt, ob ihr ein Mehrbedarf wegen kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung
zusteht. Bei dem Streit um den Mehrbedarf handelt es sich um einen von den
anderen Leistungen der Sozialhilfe abtrennbaren Streitgegenstand (stÃ¤ndige
Rechtsprechung; vgl. etwa Bundessozialgericht (BSG), Urteil vom 26. August 2008
â�� B 8/9b SO 10/06 R â�� juris Rdnr. 14; BSG, Urteil vom 19. Mai 2009 â�� B 8 SO
8/08 R â�� juris Rdnr. 13; BSG, Urteil vom 10. November 2011 â�� B 8 SO 12/10 R
â�� juris Rdnr. 11). Die KlÃ¤gerin macht die begehrten Leistungen zutreffend mit
der kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage geltend.

Diese ist auch zulÃ¤ssig. Der Senat kann dabei offenlassen, ob der Widerspruch
formwirksam eingelegt worden ist (vgl. zum Schriftformerfordernis des Â§ 84 Abs. 1
Satz 1 SGG z.B. SÃ¤chsisches LSG, Beschluss vom 26. Juni 2012 â�� L 7 AS 205/11
B ER â�� juris Rdnrn. 19 ff. m.w.N.), denn der Beklagte hat jedenfalls Ã¼ber den
mittels E-Mail eingelegten Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 28. Oktober
2015 sachlich entschieden (vgl. zur Hinwegsetzungskompetenz der
WiderspruchsbehÃ¶rde bei FristversÃ¤umnis BSG, Urteil vom 12. Oktober 1979 â�� 
12 RK 19/78 â�� juris Rdnr. 20 ff.; BSG, Urteil vom 3. MÃ¤rz 1994 â�� 1 RK 17/93
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â�� juris Rdnr. 13; fÃ¼r die Ã�bertragung dieser Rspr. auch auf Formverletzungen
KÃ¶hler in WzS 2016, 244-254 (253); Schmidt in Meyer-Ladewig u.a., SGG, 13.
Auflage 2020, Â§ 84 Rdnr. 7; a.A. Binder in LÃ¼dtke u.a., SGG, 5. Auflage 2017, Â§
84 Rdnr. 5).

Die Klage ist jedoch nicht begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf
Anerkennung eines Mehrbedarfs fÃ¼r kostenaufwÃ¤ndige ErnÃ¤hrung fÃ¼r den
Zeitraum 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015.

Wie das SG zutreffend dargelegt hat, ist verfahrensrechtliche Grundlage fÃ¼r das
Begehren der KlÃ¤gerin Â§ 44 Zehntes B. SozialgesetzB. (SGB X). Da die
Mehrbedarfe nach Â§ 30 SGB XII Teil des monatlichen Gesamtbedarfs (vgl. Â§ 43
Abs. 1 SGB XII) und nicht gesondert zu beantragen (vgl. Â§ 44 Abs. 1 SGB XII) sind,
ist die Entscheidung des Beklagten vom 27. MÃ¤rz 2015 in der Gestalt des
Widerspruchbescheides vom 28. Oktober 2015 nur dahingehend zu verstehen, dass
er eine Ã�nderung des erlassenen Bewilligungsbescheides vom 12. Mai 2014 in der
Fassung der Ã�nderungsbescheide vom 9. Oktober 2014, vom 4. Dezember 2014
und vom 17. Dezember 2014 hinsichtlich der BerÃ¼cksichtigung des Mehrbedarfs
wegen kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung im Zugunstenverfahren nach Â§ 44 SGB X
geprÃ¼ft und abgelehnt hat. Von dem Bescheid vom 27. MÃ¤rz 2015 ist damit der
sich aus dem Bewilligungsbescheid vom 12. Mai 2014 ergebende
Bewilligungszeitraum vom 1. Juni 2014 bis 31. Mai 2015 umfasst. Anhaltspunkte
dafÃ¼r, dass der angefochtene Bescheid vom 27. MÃ¤rz 2015 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 28. Oktober 2015 dauerhafte Geltung Ã¼ber den
genannten Bewilligungszeitraum hinaus beansprucht, liegen nicht vor. Zwar nimmt
dieser weder auf die Ã¼berprÃ¼ften Bescheide noch auf einen bestimmten
Bewilligungszeitraum Bezug. Dies lÃ¤sst aus der Sicht eines verstÃ¤ndigen
EmpfÃ¤ngers (vgl. hierzu etwa BSG, Urteil vom 12. Dezember 2001 â�� B 6 KA 3/01
R â�� juris Rdnr. 36) jedoch nicht den Schluss zu, der Beklagte habe abschlieÃ�end,
mithin nicht nur fÃ¼r den vorgenannten Bewilligungszeitraum, sondern fÃ¼r eine
unbestimmte Zukunft Ã¼ber einen vom KlÃ¤ger geltend gemachten hÃ¶heren
Bedarf (im Sinne eines ernÃ¤hrungsbedingten Mehrbedarfs) entscheiden wollen
(vgl. dazu auch BSG, Urteil vom 24. Februar 2011 â�� B 14 AS 49/10 R â�� juris
Rdnr. 14; Senatsurteil vom 23. Februar 2017 â�� L 7 SO 4789/14 â��
www.sozialgerichtsbarkeit.de). Die Bescheide Ã¼ber FolgezeitrÃ¤ume (vgl. z.B. den
Bewilligungsbescheid vom 8. Mai 1015) sind nicht Ã¼ber Â§ 96 SGG in das
Verfahren einzubeziehen (stÃ¤ndige Rechtsprechung; vgl. BSG, Urteil vom 25.
August 2011 â�� B 8 SO 19/10 R â�� juris Rdnr. 9).

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfassen
gemÃ¤Ã� Â§ 42 SGB XII u.a. auch den hier streitigen Mehrbedarf nach Â§ 30 Abs. 5
SGB XII. Nach Â§ 30 Abs. 5 SGB XII wird fÃ¼r Kranke, Genesende, behinderte
Menschen oder von einer Krankheit oder von einer Behinderung bedrohte
Menschen, die einer kostenaufwÃ¤ndigen ErnÃ¤hrung bedÃ¼rfen, ein Mehrbedarf
in angemessener HÃ¶he anerkannt. Nach der Parallelvorschrift im Recht der
Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende nach dem Zweiten B. SozialgesetzB. (SGB II)
wird bei Leistungsberechtigten, die aus medizinischen GrÃ¼nden einer
kostenaufwÃ¤ndigen ErnÃ¤hrung bedÃ¼rfen, ein Mehrbedarf in angemessener
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HÃ¶he anerkannt (Â§ 21 Abs. 5 SGB II). Damit wird zwar der Kreis der
Anspruchsberechtigten in Â§ 21 Abs. 5 SGB II und Â§ 30 Abs. 5 SGB XII jeweils
anders definiert, jedoch bestehen zwischen den beiden Normen keine inhaltlichen
Unterschiede. Die Vorschriften sind gleich auszulegen (BSG, Urteil vom 10. Mai
2011 â�� B 4 AS 100/10 R â�� juris Rdnr. 18 ff.; Urteil vom 9. Juni 2011 â�� B 8 SO
11/10 R â�� juris Rdnr. 24). Voraussetzung fÃ¼r den Rechtsanspruch auf einen
Mehrbedarf ist eine gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung, die eine besondere
ErnÃ¤hrung erforderlich macht, deren Kosten hÃ¶her sind als dies fÃ¼r Personen
ohne eine solche EinschrÃ¤nkung der Fall ist (stÃ¤ndige Rechtsprechung des BSG,
vgl. bspw. Urteil vom 14. Februar 2013 â�� B 14 AS 48/12 R â�� juris Rdnr. 12; BSG,
Urteil vom 20. Februar 2014 â�� B 14 AS 65/12 R â�� juris Rdnr. 13 jeweils m.w.N.).
Es muss ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang zwischen einer bestehenden oder einer
drohenden Erkrankung oder Behinderung und der Notwendigkeit einer besonderen
ErnÃ¤hrung vorliegen und diese besondere "Krankenkost" muss gegenÃ¼ber der in
der BevÃ¶lkerung Ã¼blichen, im Regelfall zum Ausdruck kommenden ErnÃ¤hrung
kostenaufwÃ¤ndiger sein (BSG, Urteil vom 14. Februar 2013 â�� B 14 AS 48/12 R
â�� juris Rdnr. 12). Der Mehrbedarf wegen kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung aus
medizinischen GrÃ¼nden soll helfen, im Hinblick auf die GewÃ¤hrleistung eines
menschenwÃ¼rdigen Existenzminimums eine ErnÃ¤hrung zu finanzieren, mit der
der Verlauf einer (bestehenden) gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung durch
Abmilderung von deren Folgen, Verhinderung oder HinauszÃ¶gern einer
Verschlechterung oder deren (drohenden) Eintretens beeinflusst werden kann (BSG,
Urteil vom 20. Februar 2014 â�� B 14 AS 65/12 R â�� juris Rdnr. 15). Dabei ist zu
beachten, dass Â§ 30 Abs. 5 SGB XII lediglich den Mehrbedarf wegen
kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung erfasst. Der notwendige Bedarf fÃ¼r ErnÃ¤hrung
wird als ein Teil der Regelleistung bzw. des Regelbedarfs typisierend zuerkannt,
wobei von der Deckung der laufenden Kosten eines typischen
Leistungsberechtigten im Rahmen eines soziokulturellen Existenzminimums fÃ¼r
eine ausreichend ausgewogene ErnÃ¤hrung im Sinne einer ausreichenden Zufuhr
von Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Mineralstoffen und Vitaminen ausgegangen
wird (BSG, Urteil vom 20. Februar 2014 â�� B 14 AS 65/12 R â�� juris Rdnr. 13).
Damit gilt im Ergebnis eine VollkosternÃ¤hrung als vom Regelbedarf gedeckt, weil
es sich hierbei um eine ausgewogene ErnÃ¤hrungsweise handelt, die auf das
Leitbild des gesunden Menschen Bezug nimmt (statt vieler BSG, Urteil vom 10. Mai
2011 â�� B 4 AS 100/10 R â�� juris Rdnr. 24). Daher besteht eine
kostenaufwÃ¤ndige ErnÃ¤hrung im Sinne des Â§ 30 Abs. 5 SGB XII mithin nur bei
einer aus medizinischen GrÃ¼nden erforderlichen besonderen, von der Vollkost
abweichenden ErnÃ¤hrungsform. Entscheidend ist der Bedarf im Einzelfall (vgl.
BSG, Urteil vom 9. Juni 2011 â�� B 8 SO 11/10 R â�� juris Rdnr. 24). Als
Orientierungshilfe kÃ¶nnen die Mehrbedarfsempfehlungen des Deutschen Vereins,
bei denen es sich nicht um antizipierte SachverstÃ¤ndigengutachten handelt,
herangezogen werden (vgl. dazu BSG, Urteil vom 14. Februar 2013 â�� B 14 AS
48/12 R â�� juris Rdnr. 16; Senatsurteil vom 1. Oktober 2015 â�� L 7 SO 118/14 â��
juris Rdnr. 62). ZunÃ¤chst ist zu Ã¼berprÃ¼fen, welches besondere
ErnÃ¤hrungsbedÃ¼rfnis ernÃ¤hrungsmedizinisch, d.h. durch die Erkrankung,
begrÃ¼ndet ist; erst wenn feststeht, welches medizinisch begrÃ¼ndete
ErnÃ¤hrungsbedÃ¼rfnis im Einzelfall besteht, kommt es darauf an, ob hierdurch
auch hÃ¶here Kosten entstehen (BSG, Urteil vom 14. Februar 2013 â�� B 14 AS
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48/12 R â�� Rdnr. 15).

Nach Anwendung dieser MaÃ�stÃ¤be konnte der Senat nicht feststellen, dass bei
der KlÃ¤gerin ein Anspruch auf die Anerkennung eines Mehrbedarfs wegen
kostenaufwÃ¤ndiger ErnÃ¤hrung aus medizinischen GrÃ¼nden besteht. Das SG hat
in dem angefochtenen Gerichtsbescheid vom 20. Dezember 2017 unter der
Darlegung der maÃ�glichen Rechtsvorschriften sowie der festgestellten
tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnisse zutreffend entschieden, dass bei der KlÃ¤gerin weitere
UnvertrÃ¤glichkeiten als die Fructoseintoleranz nicht nachgewiesen werden
konnten und die Fructoseintoleranz keine von einer Vollkost abweichende
ErnÃ¤hrung und auch keinen erhÃ¶hten Kostenaufwand bedingt. Der Senat sieht
insoweit von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab und weist
die Berufung der KlÃ¤gerin insofern aus den GrÃ¼nden des angefochtenen Urteils
zurÃ¼ck (Â§ 153 Abs. 2 SGG).

Lediglich ergÃ¤nzend ist folgendes auszufÃ¼hren:

Die RÃ¼ge der KlÃ¤gerin, das SG habe zu Unrecht die Vorlage von Kassenzetteln
verlangt, geht ins Leere, da dies fÃ¼r die Entscheidung des SG nicht
entscheidungserheblich war. Das SG hat vielmehr entscheidend darauf abgestellt,
dass die Notwendigkeit einer kostenaufwÃ¤ndigeren ErnÃ¤hrung aufgrund der
eingeholten Ã¤rztlichen Ã�uÃ�erungen nicht bewiesen ist. Abgesehen davon ist das
SG aber zu Recht davon ausgegangen, dass ein LeistungsempfÃ¤nger, der einen
Anspruch auf abweichende Regelsatzfestsetzung nach Â§ 27a Abs. 4 SGB XII
geltend macht, entsprechende Ausgaben zu belegen hat (vgl. Senatsurteil vom 23.
Februar 2017 â�� L 7 SO 4789/14 â�� n.v.).

Der Senat kann â�� wie auch das SG â�� nicht feststellen, dass neben der
Fructoseintoleranz weitere Erkrankungen vorliegen, die eine besondere Krankenkost
bei der KlÃ¤gerin erforderlich machen. Die KlÃ¤gerin behauptet insoweit zu
Unrecht, Dr. K. habe in seiner schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom
16. Mai 2016 angegeben, eine Histaminintoleranz sei "wahrscheinlich". Das
Gegenteil ist richtig: Dr. K. hat ausgefÃ¼hrt, es bestehe "ein geringe[r] Verdacht
auf eine so genannte Histaminintoleranz" und nach dem serologischen Ergebnis
liege "eine geringe Wahrscheinlichkeit" einer Histaminintoleranz vor; dies bedeutet,
dass es gerade nicht wahrscheinlich ist, dass eine Histaminintoleranz vorliegt,
zumal Dr. K. auch darauf hinweist, dass die von der KlÃ¤gerin geschilderte
Beschwerdesymptomatik nicht zu einer solchen Diagnose passen wÃ¼rde.

Entgegen der Darstellung der KlÃ¤gerin hat Arzt fÃ¼r Allgemeinmedizin B. in seiner
schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom 12. Juni 2016 auch nicht
behauptet, dass eine Lactoseintoleranz vorlÃ¤ge. Er hat lediglich unter anderem
ausgefÃ¼hrt, dass die KlÃ¤gerin bei ihm wegen "UnvertrÃ¤glichkeit von Milch und
WeiÃ�brot" in Behandlung gewesen sei. Eine diesbezÃ¼gliche Diagnostik hat der
Arzt B. indes â�� hierauf hat bereits das SG hingewiesen â�� nicht durchgefÃ¼hrt.
Eine Lactoseintoleranz hat die KlÃ¤gerin im Ã�brigen selbst erst nach Vorlage der
sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage des Arztes B. â�� also wÃ¤hrend des laufenden
erstinstanzlichen Verfahrens â�� behauptet (Schriftsatz vom 2. September 2016).
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Dr. von S. hat in seiner schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom 12.
Mai 2016 ausdrÃ¼cklich mitgeteilt, dass eine von ihm durchgefÃ¼hrte
ausfÃ¼hrliche Labordiagnostik nur eine Fruchtzuckerintoleranz (Fructoseintoleranz)
ergeben habe. Nach seiner Schilderung fanden sich Normalbefunde fÃ¼r die
Blutfette, Blutzucker, Leberwerte, Knochen, BauchspeicheldrÃ¼se, Nieren,
Blutsalze, Gicht und die SchilddrÃ¼se. Eine Allergie im Sinne einer
MehlunvertrÃ¤glichkeit sei ausgeschlossen worden. Alle anderen technischen
Untersuchungen hÃ¤tten kein greifbares Krankheitsbild erbracht. Der Senat sieht
sich auch nicht daran gehindert, die sachverstÃ¤ndige Zeugenauskunft des Dr. von
S. zu verwerten. Dieser hat an Hand der Ergebnisse objektiver
Untersuchungsmethoden dargelegt, dass bei der KlÃ¤gerin neben der
Fructoseintoleranz keine weiteren Erkrankungen feststellbar sind und eine
besondere DiÃ¤t oder Zusatzkost hierbei nicht erforderlich ist. Die KlÃ¤gerin hat
keine Anhaltspunkte dafÃ¼r aufgezeigt, die geeignet wÃ¤ren, die auf objektive
medizinische Untersuchungsergebnisse gestÃ¼tzte Bewertung des Dr. von S. in
Zweifel zu ziehen.

Auch der Hinweis auf das mit Schriftsatz vom 16. November 2017 erstinstanzlich
vorgelegte, von der KlÃ¤gerin selbst beschaffte Ã¤rztliche Attest des Dr. R. vom 25.
Oktober 2016 greift nicht durch. Dr. R. schreibt hierin, dass bei der KlÃ¤gerin eine
massive UnvertrÃ¤glichkeit von Nahrungsmitteln gesichert auf Fructose, aber auch
Gluten und Lactose bestehe und deswegen bei ihr eine ErnÃ¤hrung mit
Lebensmitteln notwendig sei, die diese Stoffe ausschlÃ¶ssen. Abgesehen davon,
dass dieses Attest keinerlei BegrÃ¼ndung und auch keine Angaben zum
diagnostischen Verfahren enthÃ¤lt, ergibt sich schon aus dem Attest selbst, dass
eine Gluten- und LactoseunvertrÃ¤glichkeit nicht gesichert ist. Entsprechend hat Dr.
R. in seiner sachverstÃ¤ndigen Zeugenauskunft vom 2. Juli 2016 als Diagnose auch
nur die Fructoseintoleranz aufgefÃ¼hrt und weder eine Gluten- noch eine
Lactoseintoleranz genannt und auf diverse subjektive UmweltbelastungsstÃ¶rungen
verwiesen.

Hinsichtlich der Fructosemalabsorption hat das SG indes unter Hinweis auf die
Empfehlungen des Deutschen Vereins zur GewÃ¤hrung von Krankenkostzulagen in
der Sozialhilfe (4. Aufl. 2014) ausgefÃ¼hrt, dass hieraus kein hÃ¶herer
Kostenaufwand fÃ¼r ErnÃ¤hrung folgt. Dem ist die KlÃ¤gerin im
Berufungsverfahren nicht substantiiert entgegengetreten. Ihr Hinweis, es bedÃ¼rfe
einer "angepassten ErnÃ¤hrung" sagt nichts Ã¼ber die damit verbundenen Kosten
aus. Dr. von S. hat in seiner schriftlichen sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom
12. Mai 2016 darauf hingewiesen, dass die KlÃ¤gerin beschwerdefrei sein sollte,
wenn sie FrÃ¼chte mit einem hohen Zuckergehalt weglasse; eine
darÃ¼berhinausgehende DiÃ¤t oder Zusatzkosten seien nicht notwendig.

Soweit die KlÃ¤gerin vortrÃ¤gt, sie leide unter einem Reizdarmsyndrom, ergibt sich
aus ihrem Vorbringen nicht, inwiefern sie dies zu kostenaufwÃ¤ndigerer ErnÃ¤hrung
zwingt. Zwar wird die Diagnose eines Reizdarmssyndroms in der schriftlichen
sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage der Ã�rztin fÃ¼r Allgemeinmedizin von L. vom
19. Mai 2016 aufgefÃ¼hrt. AusfÃ¼hrungen zu dadurch bedingter
kostenaufwÃ¤ndigerer ErnÃ¤hrung enthÃ¤lt diese Zeugenaussage indes nicht. Auch
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die KlÃ¤gerin hat hierzu nichts NÃ¤heres vorgetragen. Eine kostenaufwÃ¤ndigere
besondere ErnÃ¤hrung ist bei einem solchen Syndrom generell nicht erforderlich,
da dies nicht mit einer Reduzierung des Allgemein- und ErnÃ¤hrungszustandes
verbunden ist (vgl. LSG Bayern, Urteil vom 29. August 2013 â�� L 8 SO 157/10 â��
juris Rdnr. 39). Hinweise auf ein primÃ¤r entzÃ¼ndliches Darmleiden im Sinne eines
Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa gibt es nicht. Auch bei diesen
Erkrankungen ist im Ã�brigen die Vollkost die allgemein empfohlene
ErnÃ¤hrungsform.

Auch soweit die KlÃ¤gerin in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgetragen hat, sie
leide unter einer HPU Ã¤ndert dies an dem gefundenen Ergebnis nichts, nachdem
es sich hierbei schon nicht um eine schulmedizinisch anerkannte Diagnose handelt
(vgl. hierzu Ostendorf, in MedSach â�� Heft 3/2019, 82; vgl. ferner Empfehlung des
Robert-Koch-Instituts, Bundesgesundheitsblatt 2007, S. 1324 ff.). Zudem hat die
KlÃ¤gerin Ã¤rztliche Befundberichte hierzu nicht vorgelegt.

Zu der geltend gemachten Notwendigkeit, NahrungsergÃ¤nzungsmittel zu sich zu
nehmen, hat das SG bereits zutreffende AusfÃ¼hrungen gemacht, denen die
KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren nicht substantiiert entgegengetreten ist.

Insgesamt ist sonach nichts dafÃ¼r ersichtlich, dass die KlÃ¤gerin im
streitgegenstÃ¤ndlichen Zeitraum einen besonderen medizinisch begrÃ¼ndeten
ErnÃ¤hrungsbedarf hatte, der Ã¼ber eine VollkosternÃ¤hrung und den insoweit im
Regelsatz enthaltenen ErnÃ¤hrungsanteil nicht hÃ¤tte gedeckt werden kÃ¶nnen,
sodass ein Anspruch auf einen Mehrbedarf gemÃ¤Ã� Â§ 30 Abs. 5 SGB XII in dieser
Zeit nicht bestanden hat.

Der Sachverhalt ist vollstÃ¤ndig aufgeklÃ¤rt. Der Senat hÃ¤lt weitere Ermittlungen
nicht fÃ¼r erforderlich. Die vorliegenden Ã¤rztlichen Unterlagen haben mit den
sachverstÃ¤ndigen ZeugenauskÃ¼nften dem Senat die fÃ¼r die richterliche
Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen Grundlagen vermittelt (Â§ 118 Abs.
1 Satz 1 SGG, Â§ 412 Abs. 1 Zivilprozessordnung (ZPO)). Der Senat war auch nicht
gehalten, ein medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten einzuholen, wie von der
KlÃ¤gerin mit Schriftsatz vom 13. April 2019 beantragt und in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung am 9. Juli 2020 nochmals angeregt. Die durchgefÃ¼hrte
Beweisaufnahme hat â�� wie bereits vom SG ausgefÃ¼hrt â�� keine Anhaltspunkte
dafÃ¼r ergeben, dass neben der Fructoseintoleranz weitere UnvertrÃ¤glichkeiten
bei der KlÃ¤gerin vorliegen. Entsprechendes haben die durch Dr. von S.
durchgefÃ¼hrten Laboruntersuchungen vielmehr ausgeschlossen. Auch Dr. K. hat
dies in seiner sachverstÃ¤ndigen Zeugenauskunft vom 16. Mai 2016 bestÃ¤tigt.
Keiner der befragten Ã�rzte hat zudem etwas anderes behauptet. Ã�rztliche
Befundberichte, die die festgestellten Befunde erschÃ¼tterten, wurden von der
KlÃ¤gerin nicht vorgelegt. Nachforschungen "ins Blaue hinein" sind jedoch durch die
Amtsermittlungspflicht gerade nicht geboten (stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl. BSG,
Urteil vom 3. April 2003 â�� B 13 RJ 39/02 R â�� juris Rdnr. 38; BSG, Urteil vom 7.
Mai 1998 â�� B 11 AL 81/97 R â�� juris Rdnr. 20).

Die Berufung war daher zurÃ¼ckzuweisen.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

4. Die Voraussetzungen fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und
2 SGG) liegen nicht vor.

Erstellt am: 30.09.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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